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11-152 der Beilagen zu d8n stenographischen Protokollen des Nationalrates 

IX.Gese tzgebungsperiode 

13.6.1962 

1 87/A A n t rag 

der Abgeordneten P r i n k e , Dr.S t a r i b ach e r Grub hof er, 

Hol z f ein d Dr. H e t zen aue r., Dr. M i g s eh, 

H a r wal i k, M 0 s e r und Genossen, 

betreffend ais Erlassung eines Bundesgesetzes, mit dem einige Bestim!I111ngEln 

des Grllnderwerbsteuergesetzes 1955 abiseändertwerden (Grunderwerbsteuergesetz-
... 

Novelle 1962). 

-.-.-.-.-

])ie gefertigten Abgeor'dneten stellen den 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

F 0 1 g t G e set z e s tex t • 

In formeller Hinsicht wolle der Antrag dem Finanz- und Budgeta USSChllSS 

zugewiesen w~rden. 
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Bundesgesetz vorn •.... o .. o.~o., 

mit dem einige Bestimmungen des, Grunde-rw-erbsteliergesetzes 1955 
abge?-lJ9.ert·werd€nfGrunderwerbsteuergesetz-Novelle 1962). 

Der Nationalrat hat beschlossen: .. 

Artikel I. 

Das Grunderwerbsteuergesetz 1955, BGBl.Nr. 140, in der Fassung 

des Bundesges'etzes BGBl. Nr. 178/1956, wird abgeändert viie folgt: 

1. §'\ 4 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

"3. beim Wohnungseigentum 

a) der Erwerb eines Grundstücksanteiles von einer Ver­

einigung mit der statutenmäßig ausschließlichen Aufgabe der 

Schaffung von Wohnungseigentum oder von einern gemeinnützigen 

Bauträger durch eine Person, die zur Schaffung eines Wohn­

hauses und 'zur Begründune des Wohnungseigentums den Grlmd­

stücksanteil erwirbt, 

b) der erste Erwerb eines Anteiles eines Grundstückes, 

auf dem eine in lit.a genannte Vereinigung oder ein gemein­

nütziger BauträgeT eir: Wohnhaus geschaffen hat, durch eine 

Person, die den Grundstücksanteil zur Begründung von 

Wohnungseigentum erwirbt," 

2. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

-11 (2) TIi e im Ab sol Z. 1 1 i t • a ~ Z. 2 l:i. t. a ,Z ~ 3 1 i t. a 

und Z. 6 l;i.t. a und b bezeichneten Erwerbsvorgängeunter-

liegen mit dem Ablauf von acht Jahren der Steuer, v/enn das Grutld .... 

stück vom Erwerber ilicht· JnnsrhaTh dieses Zeitraumes zu dem be­
günstigten Zweck verwendet worden ist. Ein Grundstück gilt, 

auch dann von einem gemeinnützigen Bauträger zu dem Zweck 

des Abs. 1 Zo 1 lit. a oder'von einer Vereinigung mit der 

statutenmäßig ausschließlichen Aufgabe der Schaffung von 

Wohnungseigentum zu dem Zweck des Abs. 1 Z. 2 lit. aals 

" verwendet, wenn es vorn Bauträger oder von der Vereinigung 

vor Ablau.f von acht Jahren veräußert ·wurde und noch inner­

halb dieses Zeitraumes auf dem Grundstück Kleinwohnungen 

oder Arbeiterwohnstätten im Wohnungseigentum errichtet werden. 

Die im Abs.l Z. 1, 2, 3 und 6 bezeichneten Erwerbsvorgänge 

unterliegen der Steuer, wenn der begv~~tigte Zweck innerhalb 
von Jahren auf gegeben wi'rd." 

8. c,t t 

, 
187/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



( 

r 
- 2 ...:.. 

3. § 18 hat zu lau ten : 

n§ 18. Abgabenerklärung. 

"(1) Über Erwerbsvorgänc e, die diesem Bundesgesetz unter­

liegen? is t binnen zwei Yvochen nach Verwirklichung des Er­

werbsvorganges dem :F'inanzamt'unter Verwendung des amtlichen 

Vordruckes eine Abgabenerklärung in vierfacher Ausfertigung 

vorzulegen 9 und zwar auch dann 9 vvenn ein Erwerbsvorgang vom 

Eintritt einer Bedingung oder von einer Genehmigung abhängig 

oder von der Besteuerung ausgenommen ist. Ist über den Er­

werbsvorgang eine Schrift (Urkunde 9 Beschluß usw.) ausgefer­

tigt worden~ so ist der Abgabenerklärung eine Abschrift 

dieser Schrift anzuschließen.' 

(2) Zur Vorlage der Abgabenerk:;Lärung sind die im § 17 

genannten Personen sowie die Notare, Rechtsanwälte und 

sonstigen Bevollmächtigten 9 die beim Erwerb. eines Grund­

stückes oder bei Errichtung .der Vertragsurkunde über den 

Erwerb. mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand ver~,flichtet. 

(3) Die Abgabenerklärung nach Absatz 1 ist binnen zwei 

Wochen auch dann vorzulegen, wenn 

1. die Gegenleistung des Erwerbers durch Gewährung von 

zusätzlichen Leistungen neben der beim Erwerbsvorgang verein­

barten Gegenleistung erhöht wird, 

2. der Erwerber des Grundstückes anderen Personen als dem 

Veräußerer nachträglich eine Leistung als Gegenleistung dafür 

gewährt,daß sie auf den Erwerb des Grundstückes verzichten 9 

3. dem Erwerber des Gru?dstückes bei Genehmigung des Er­

werbsvorganges durch die Genehmigungsbehörde eine Leistung 

auferlegt wird, 

4. ein anderer als der Erwerber des Grundstückes dem 

Veräußerer nachträglich eine Leistung als Gegenleistung dafür 

gevvährt, daß der Veräußerer dem E:rwerber das Grundstück 

überläßt, . 

5. einer der im § 4 Abs. 2 oder § 9 Abs. 2 angeführten 

Tatbes.tände eintritt. tI 

Artikel Ir. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundes­

ministerium für Finanzen betraut. 
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,: . 1"" ... 
Begründung zum Initiativantrag der Abg ..•..••• 
betreffend ein Bundesgesetz, ,mit dem einigE'; Be­
stimmungen des Grunderwel';bsteuergesetzes1955 
abgeändert wer.den (Grunderwerbsteuerge·setz-NNvelle 1962). 

", ".i • 

Zu Artikel I. ? .. 

~.u,Z~~ 1 u~d 2~ Nach der Bestimmung des § 4 Abs .. lZ~ 3,des 

Grllnderwerb'$teuergese'tze's 1955 in seiner bisherigen Fassung ist 

der ErwGrbeines Grundstücksanteiles von ßiner Vereinigung, ,deren 
... : . 

statutenmäßige Aufgabe die Schaffung vo;n Wohnungseigentum ist, 

durch eine Person , die deri Grundstücksanteil mit einemVVohnungs­

eigentum verbunden erwirbt, nur dann v.on der Grunderwerbsteuer 

befrei t, wenn der Erwarber des Grund,stücksanteiles die V/ohnung 

selbst tatsächlich errichtet hat. Als Folge dieser Regelung!3r-
," .~ 

gibt sich auf Grund der Vorschrift des § 4 Abs. 2 GrEStG. 1955, 

daß die den Grundstücksanteil veräußernde Vereinigung ihre gemäß 

§ 4 Abs.1Z~2 lit. a dieses Gesetzes in Anspruch genommene Be­

freiung wegen Nichtverwirklichung des· steuerbegünstigten Z1Neckes 

verliert. Den Schwierigkeiten, die bei der Errichtung von Eigen­

tumswohnungen durch mehrere Grunds:tücksmiteigentümer bestehen, 

wird damit 'ebenso wenig wie derr Aufgaben der als Hilfe für die Mi t­

eigentümer eingeschalteten Vereinigungen Rechnung getragen. 

Durch die Neuf assung des § 4 Abs. 1 'Z. 3 GrEStG. 1955 soll 

nunmehr bei Zutreffen der sonstigen Vo~auss~~zungennic~tnur der 

ErviJerbvon Grundstücksanteilen zur Schaffung eines Wohnhauses und 

der Begründung von'Wohnungseigentum, sondern auch der Erwerb von 

" Grundstücksanteilen , auf denen eine Vereinigung mit, der stJJ,tuten­

mäßig ausschließlichen Aufgabe der Schaffung von Wohnungseigentum 

bereits ein Wohnhaus errichtet hat, grunderwerbsteuerlich begün­

stigt werslen. Durch die Envei terungder Vorschrift des § 4 

Abs. 2 dieses Gesetzes soll überdies der "Grunderwerb durch die 

veräußernde Vereinigung steuerfrei bleiben 1 wenn die die Grund­

stücksanteile gemäß § 4 Ans. 1 Z. 3 erwerbenden Personen die von 

der veräußernden Vere inigungin An'sp'ruch ·genommene· Grund'erwerb-
;" , 

steuerbefreiung an deren Stelle vervlirklichen. 

, 
l 
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· ,e Die Neuregelung hat es erforderlich gemacht, die gemein-:­

nützigen Bauträger in diesem Belange" den Vereinigungen mit der, 

statutenmäßig'ausschließlichen.Aufgabe der, Schaffung von Woh­

nungseigentum gleichzustellen .. 

Zu Z .. 3~ Durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 

14 .. 1 0,. 1961, Z1. V /8/61/9 1 wurde mit Ablauf des 31.. pezember 1961 

§ 1 der Grunderwerbsteuer-Durchführungsverordnung 1955, BGBl. 

Nr. 243, als gesetzwidrig aufgehoben. Der Verfassungsgerichts-
, . 

hof hat seine Entrrcheidung damit begründet, daß das Grunderwerb-

steuergesetz 1955 keine Bestimmung enthält? die eine mündliche 

Erklärung ausschließt. § 166 Abs.1 Abgabenordnung gäbe aber nicht 

die Rechtsgrundlage dafür, daß abvveichend von der Bestimnmng 

des § 168 Abgabenordnung die mündliche Erklärung im Verordnungs­

wege ausge schlossen vverden, könne,., 

Der Grunderwerbsteuerschuldner ist somit ab 1 .. Jäm1er 1962 

der Verpflichtung enthoben, der Anzeigepflicht durch Erst"attung 

einer" schriftlichen Veräußerungsanzeige nachzukommen. Das Fehlen, 

einerVeräußerungsanz~igehat zur Folge, ,daß das Finanzamt ein . 

zei traubendes Ermi ttlungsverfahren zur FeststellUl;tg des für die 

Anforderung der Grunderwerbsteuer maßgeblichen Sachverhaltes 

durchführen muß. Die Veräußerungsanzeige erspart Arbeit ~owohl 
, . 

für das Finanzamt wie für den Steuerpflichtigen und ermöglicht 

die aus grund buc.h t e8hni sehen Gründen. ständig geforderte rasche 
'I 

Bemessung der steuer. 

Es ervveist sich daher' als notwendig 9 an der Einrichtung der 

Veräußerungsanzeige festzuhalten. Um dies zu ,ermöglichen, wird 
., I '. ..' 

§ 18 Grunderwerbsteuergesetz 1955 neu zu fassen sein. 

Der neue Absatz 1 bringt zum Ausdruck 9 daß die unter das 
Grunderwerbsteue.rgesetz fallenden Erwerbsvorgg,nge dem Finanzamt 

durch eine schriftliche Abgabenerklärung zur Kenntnis zu bringen 

sind. 
Die Verpflichtung zur Erstattung der Abgabenerklärung in 

vierfacher Ausfertigung ist durch die Folgen gerechtfertigt, die 

sich bei einem Grundstückswechsel auf den verschiedenen steuer­

gebieten sowohl für den Veräußerer als auch fUr den Erwerber 
erge ben (ForLschrei bu.ng de s Einhei tswertes 9 richtige Erfassung 

der steuerpflicht bei der, Einkommen- und Vermögensteuer) .. Dies~ 
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..... : 

Verpflichtung dient der Vßr'Nal tungsvereinfachuY,lg,und soll. i,ns- , 
"', -', ~'.' 

besondere den Parteien die gesonderte Beantwortung von nQtwen~ 

digen Rückfragen anderer 'Finanzämter. ersparen. 

Aus § 133 Abs. 2 Bundesabgabenordnung, ergibt $ich9d~ßfür 

die Abgabenerklärungen die. amtlich aufgelegten Vordrucke' zu: 

v:er\~venden s,ind., 
.' Die bisherige Bestimmung geS § 2 deJ;" Grunder\,erbsteuer"'" 

Durchführungsverordnung 1955 9 wonach der Anzeige eine Abschrift 
. . . ." . 

der U~er den Erwerbsvorgang ausgefertigten Schrift an~uschließen 
• • ' C . ' 7 '.'. • • 

ist ~ wurde mit der Außerkraftsetzung, des § 1" der, Grunderwerb-, 

steuer-DurCb,führungsverordnung 1955 unanwendbar. Eine g:ieiche 

,13estim;mung\:Vurde sohin ,in 'den §18 Abs. 1, aufgenomlnen. 
" ."". ' 

Nach dem neuen Absatz 2 befreit im Gegensatz~3ur, bisherigen 

Regelung die Vorlage der Abgabenerklärung durch eine derhiezu 

verpflic~tet~n Personen die übrigen von der Erklärungßpfliobt. 
, '" . .,..",," .;-', .-, i.'. ':'. ... '-, '. 

Der neue 'Absatz 3 bringt klar zum Ausdruck 9 daß nachträg­

liche Änderungen der Gegenleistung im Sinne des § 11 gleich-" 
, . .-

falls durch e ine,Abgabenerklär~lng dem Finanzamt zur Kenntnis 
--, 

zu br'ingen sind. 

Die übrigen" Bestirnmurig(3n des § 18 erfahren keine, sachliche 

Änderung. 

Durch dieses Bundesgesetz tritt eine Erhöhung des Ver-
;~~. , 

, wal tungsaufwandes nicht ein. 
.. ~" ... 

Zu Artikel II. 

Dieser Artikel enthält die Vollzugsklausel. 

.. 
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